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der Eineid eines Laten gehabt . Wenn auch in einem solchen Fall ,
wie Lintzel aus c. 16 herausliest , der Late einen Zwölfereid leisten
mußte , so war diese Vorschrift keine Folgerung aus dem Wergeid¬
verhältnisse . Sie muß einen anderen Grund gehabt haben , so daß
sie einen Rückschluß auf das Verhältnis der Wergeider überhaupt
nicht gestattet . Die Vorschrift hätte bei einem Verhältnisse der Wer¬
geidzahlen von 12 :4 oder 12 :3 ebenso gelten können .

3 . Was die Auslegung der Stelle anbetrifft , so geht die nächst-
liegende Auslegung allerdings dahin , daß der Late bei jeder Buße
den Zwölfereid zu leisten hat . Aber angesichts der ungeschickten
Übersetzung der Lex Saxonum ist auch eine andere Auslegung
möglich . Bei dem Reinigungseide kann an den Fall der Tötung
gedacht sein , von dem die Stelle ausgeht und zu dem sie in der
Folge zurückkehrt . Die Aussage über die Wunden würde dann als
eine bloße Einschiebung aufzufassen sein . Die beiden Auslegungen
sind dem Wortlaute nach möglich . Aber sachlich ist die zweite vor¬
zuziehen . Damit verliert auch diese Schlußfolgerung Lintzels zum
zweitenmal ihre Schlüssigkeit .

C. Das Wergeid des Zwölfhundertmanns in Wessex .

§ 10 .
1 . Lintzel beruft sich für das hohe Alter des sächsischen Edelings-

wergeldes von 1440 s . nach früheren Vorgängen 3S ) auch darauf , daß
in angelsächsischen Rechten , namentlich in Wessex , uns ein Staad
mit dem Wergeide von 1200 Schillingen begegnet , dem ein niederer
Stand , der Stand der Keorle mit dem Wergeide von 200 Schillingen
gegenübersteht . Dadurch werde ae

) „die Vermutung “ nahegelegt,
„daß das dem sächsischen Edlingswergeld im Grunde gleiche Wen
geld des Twelfhyndemans von den Angelsahsen bereits vom Fest-
lande mitgebraht wurde , und daß demnach das Wergeid des No-
bilis der Lex Saxonum wenigstens schon zur Zeit der Kolonisation
Englands bestand *

. Allerdings sei „dieses Argument nicht uir
bedingt zwingend “

, aber es werde durh die Höhe des Wittums
38 ) Brunner, Handbuch I § 31 Anm. 36 . Brunner verweist auf Richthofenzu Lex Saxonum S . 386 und auf Rhamm , Grcjßhufen der NordgermanenS . 7?6, 806 . Aber diese Autoren sehen in den Frilingen des sächsischenRechts die Altfreien und in den Edelingen einen hohen Adel . Deshalblag das Problem für sie anders als für Lintzel.39) Stände S . 36.



ergänzt. Diese Parallele gilt dann in der Folge als zu „Recht be¬
stehend“

. So sehr , daß Lintzel aus ihr den Schluß zieht , daß „der
sächsische Fr ding in der Höhe eines Wergeides , das uns sonst nicht
bezeugt ist, dem angelsächischen Twyhyndeman entsprach “ 40) .

2 . Auch gegen diese Beweisführung muß ich Bedenken erheben
und zwar aus drei Gründen : 1 . wegen mangelnder Übereinstim¬

mung der gleichgestellten Wergeldzahlen , 2 . wegen Verschiedenheit
der Standesbegriffe , 3 . wegen Mangels an Wahrscheinlichkeit da¬
für, daß die Standesgliederung von Wessex aus der Heimat mit -

gebracht worden ist .
3 . Die Übereinstimmung der Bußen ist nicht vorhanden , auch

nicht hinsichtlich der Zahl . Lintzel faßt das Hundert in Wessex
als Großhundert (120 ) auf und gewinnt dadurch die Zahl 1440.
Aber diese Hundert sind , wie Liebermann 41) nachgewiesen hat ,
Kleinhunderte , so daß das Wergeid von 1200 in Wessex dem säch¬
sischen Wergeid von 1440 überhaupt nicht entspricht . Schon die

zahlenmäßige Übereinstimmung fehlt . Auf die Schillingswerte hat
sich Lintzel nicht eingelassen . Sie sind allerdings ungewiß , weil sie
gewechselt haben können . In der Zeit , in der uns die Gesetze von
Wessex überliefert sind , rechnet der Schilling von Wessex 5 Pfen¬
nige 42) , die als karolingische Denare zu werten sind . Da der
sächsische Kleinschilling , wie sich aus dem Cap . Sax . ergibt , zwölf
fränkische Denare rechnet , so würden die beiden Ziffern nach dem
Werte zur Zeit der Überlieferung sich verhalten wie 500 : 1440. Die
angelsächsischen Münzverhältnisse sind wenig geklärt . Der Schil¬
ling von Wessex ist zur Zeit der erwähnten Angaben nur Rech¬
nungsmünze. Aber es ist immerhin wahrscheinlich , daß er einer
geprägten Münze seinen Ursprung verdankt . Als Ursprung käme
nur derselbe leichte merowingische Trient in Frage , der mit dem
sächsischen (kleineren ) Schilling gemeint ist . Dann würde zu einer
früheren Zeit der Schilling von Wessex und der kontinentalsäch¬
sische Schilling identisch gewesen sein . Ob aber schon damals das
Zwölfhundertgeld in Wessex bestand oder ob diese Ziffer erst als
Folge der Münzverschlechterung entstanden ist , bleibt völlig un¬
gewiß. Gewiß ist nur , daß weder die Ziffern noch die Werte stim¬
men .

40) Stände S. 44.
41 ) Liebermann a. a. O. II Glossar unter „Wergeid r . a .
42) Liebermann a . a . O . unter „Schilling Nr . 1 und 5.
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